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9~ Kundmachung: Satzung der Wiener LandC$-Hypothekenbank. 

9. 
Kundmachung vom 5. Feber 1980 betreffend 
die Satzung der Wiener Landes-Hypotheken

bank 

Der Wiener Landtag hat in seiner Sitzung am 
19. November 1979, Pr.Z. 3384, nachstehende 
Satzung der Wiener Landes-Hypothekenbank, 
genehmigt mit Beschei<i des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 29. November 1979, 
GZ 27 0801/31-V/5/79, beschlossen: 

SATZUNG 
DER 

WIENER LAt-..'DES-HYPOTHEKENBANK 

§ 1. Name, Aufgabe, Redttsnatur, Sitz und all
gemeine Geschiiftsgrundsätze 

wesengeseues ,iffi In- und Ausland, ausgenom-
men 

a) die Ausgabe fundierter Bankschuldver
schreibungen gemäß § 1 Abs. 2 Z. 8 des 
Kreditwesen~tzes und 

b) das Investmentgesdtäft hinsichtlich der Ver
waltung von K:apitalanlagefonds. 

(2) Der Gescbäftsgegenstand umfaßt ferner 
a) den Handel mit Münzen, Medaillen und 

Barren aus Edelmetall, 
b) die Vermietung von Safes, 
c) die Dienstleistung der automacisdien 

Datenverarbeitung und Informationstech
nik. 

(3) Die Berechtigung der Bank erstreckt &ich 
weiters auf 

a) die Beteiligung an Unrernehmungen aller 
Art, 

b) den Erwerb oder die Neugründung von 
Unternehmungen und 

c) unter Bodacbtnahme auf die diesbezüg
lichen gesetzlidten Vorschriften überhaupt 
alle Geschäfte, die geeignet oind, den Ge
schäftszwedt ,cJ<,r Bank unmittelbar oder 
mittelbar zu fördern. 

§ 4. Pfandbriefe und Kommunalbriefe 

( 1) Die von der Bank •""gegebenen Pfand
(l) Die Bank hat ihren Sitz in Wien. Sie kann briefe und Kommunalbriefe (Kommunalschuld-

Zweigstellen erri.chten. vers.direibungen oder Kommunalobligationen) 
mü.,.n nach den gesetzlichen Vorschriften ge-

(1) Die vom Land Wien mit Beschluß des 
Wiener Landtages vom 16. Juli 1929 gegründete 
Wiener Land.eshypothekenanstalt (später \\7 iener 
Hypotheken-Anstalt) führt den Namen „Wiener 
Landes-Hypothekenbank", im folgenden kurz 
„Bank'~ genannt. Sie ist eine öffentlich~reditliche 
Kreditunternehmung im Sinne des Kred.itwesen
gesetz.es sowie des Gesetzes über die Pfandbriefe 
und verwandten Schuldverschreibungen öffent~ 
lich-redltlicher Kreditanstalten; mit eigener 
Rechtspersönlichkeit und hat die Aufgabe, den 
Geld- und Kreditverkehr~ insbesondere den Real
und Kommunalkredit zu fördern. 

(3) Die Gescbäfre der Bank sind unter Bedacht- deckt sein. Sie kömi<:n auf Scbilling oder auf aus
nahme auf die Interessen des Landes Wien zu- länd.1.sche Währung lauten. 
folge sein-er Haftung und unter Beaditung 
volkswirtscbaft1icher Gesicbtspunkte nach kauf- (2) Pfandbriefe und Kommunalbriefe l!auten in 
männischen Grumlsätzen zu führen. : der Regel auf den Inhaber. Sie werden mit Ende 
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. der festgelegten Laufzeit oder nach Maß~e 
§ 2. Haftung eines Tilgungsplanes nach Aufruf durdt Ver-

Die Bank haftet für alle von ihr eingegangenen losung zur Rückzahlung fällig. Die Bank ist zur 
Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. vorzeicig;n Rückzahlung Gm Wege de~ Kündi
Darüber hinaus haftet für alle Verbindlichkeiten gung mit oder ohne Verlosung sOWl<' durch 
das Land Wien (die Sta.dt Wien) als Ausfallsbürge Rückkauf berechtigt. Von selten der Forderungs
im Falle der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 1356 berecbtigten können die Papiere nicht gekündigt 
ABGB. werden. 

§ l. Geschäftsgegenstand 
(1) Geschäftsgegenstand der Bank ist der Be

trieb aller Bankgesdtäfte gemäß § 1 des Kredit-
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(3) Pfandbriefe und Kommunalbriefe haben zu 
enth-a.l.ten: 

a) den Betrag des Kapitals, 
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